
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1427/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.09.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Betriebskostenzuschuss 2020 für die Kindertagesstätte Heideweg der 
Lebenshilfe 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen im Kreis Pinneberg gGmbH hat 
den Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2020 eingereicht (siehe Anlage). 
 
Gesamteinnahmen in Höhe von 214.110 Euro stehen Gesamtausgaben in Höhe von 
706.996,34 Euro gegenüber, somit ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 
492.886,34 Euro. 
 
Für das Jahr 2019 wurde ein Zuschuss in Höhe von 253.800 Euro gewährt, die Jah-
resrechnung bleibt abzuwarten. Somit ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von 
239.086,34 Euro. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die einzelnen Positionen entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.  
 
Die Steigerung der Personalkosten ist neben der tariflichen Erhöhung auf die zusätz-
liche Elementargruppe zurückzuführen. Die Personalkosten für diese Gruppe wurde 
bereits ab Januar 2020 mit einer Stellenbesetzung von 2,0 Kräften (Außenstelle und 
Qualitätsvorgabe ab Aug. 2020) eingeplant. Wenn diese Gruppe erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt in Betrieb genommen wird, reduzieren sich diese Kosten entspre-
chend. 
 
Die Erhöhung bei den Mietausgaben begründet sich ebenfalls durch die geplante 
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zusätzliche Elementargruppe. 
 
Bei anderen Positionen sind die Erhöhungen auf die Kostensteigerungen und die 
Regelung aus der Nebenabrede zum Finanzierungsvertrag zurückzuführen. 
Die geplanten Investitionen in Höhe von 29.550 Euro wurden bereits im letzten Jahr 
vorgelegt (3-Jahresplan). 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2020 ist bei der Haushaltsstelle 46400.717000 ein Zuschuss in 
Höhe von 299.900 Euro (7/12 vom Betriebskostenzuschuss ohne Investitionskosten-
anteil zzgl. 29.550 Euro Investitionskostenanteil) zur Verfügung zu stellen. 
 
Aufgrund der bestehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches ab 
dem 1. August 2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger Kindertagesstätten die 
Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 
2020 neu geregelt werden.  
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Die Kreis- und Landesmittel sind im Haushaltsvoranschlag entsprechend eingeplant. 
 
Die Gemeinde Appen erhält zusätzlich aus Landesmitteln eine besondere Zuweisung 
(endet zum 31.07.2020 aufgrund der Kita-Reform) zur Förderung von Kindern unter 
drei Jahren im Rahmen der Konnexitätsverpflichtung. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, den Haushaltsvoranschlag 
2020 für den Betrieb der Kindertagesstätte Heideweg der Lebenshilfe in Appen-Etz 
vorbehaltlich der Änderungen zum Kindertagesstättengesetz anzuerkennen. Für den 
Betrieb wird ein anteiliger Zuschuss von 299.900 Euro gewährt. 
 
Im Haushaltsplan der Gemeinde Appen werden bei der Haushaltsstelle 
46400.717000 299.900 Euro eingeplant.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 



 
 
 
Anlagen: 
Haushaltsvoranschlag 2020  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1428/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 24.09.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Vorzeitige Einstellung des Personals für die neue Kindertagesstätte in 
Appen / Träger DRK 
 
Sachverhalt: 
 
Zum 1.08.2020 soll der Betrieb der neuen Kindertagesstätte hinter dem Bürgerhaus, 
Trägerschaft DRK-Kreisverband Pinneberg, aufgenommen werden. Bis zum Eröff-
nungstermin sind vorbereitende Arbeiten erforderlich, so dass die zukünftige Leiterin, 
Frau Wohlfeil, bereits ab dem 01.01.2020 in Appen tätig sein sollte.  
Das pädagogische Personal sollte bereits zum 01.06.2020 eingestellt werden, damit 
die rechtlichen Einweisungen erfolgen, Fortbildungen absolviert werden können und 
die Eingewöhnung der Bestandskinder schon in der Schließzeit des ev. Kindergar-
tens den Eltern angeboten werden kann. 
 
Eine schriftliche Erläuterung und eine Kostenkalkulation vom DRK Kreisverband sind 
als Anlage beigefügt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist die vorzeitige Einstellung dringend erforderlich um eine 
reibungslose Vorbereitung und Umsetzung zu ermöglichen. 
 
Der vorliegende Entwurf einer Trägervereinbarung konnte aufgrund der kurzfristigen 
Vorlaufzeit und unter Beachtung des Gesetzesentwurf zum neuen Kindertagesstät-
tengesetz noch nicht abschließend geprüft werden. Diese Vereinbarung wird zur ers-
ten Sitzungsperiode 2020 gesichtet und für die Beratung und Beschlussfassung vor-
bereitet.  
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Finanzierung: 
 
Die erforderlichen finanziellen Mittel in Höhe von 265.100 Euro sind im Haushalts-
plan 2020 der Gemeinde Appen entsprechend einzuplanen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte:  
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die erforderlichen Per-
sonalkosten für die DRK Kindertagesstätte in Appen zur Einstellung vor der Inbe-
triebnahme in Höhe von 265.100 Euro im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Appen 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Über die entsprechende Trägervereinbarung wird in der 1. Sitzungsperiode 2020 be-
raten und beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Anschreiben DRK und Kostenkalkulation   
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1432/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 01.10.2019 

Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 14.11.2019 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 19.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Einführung von Regionalbudgets der AktivRegion für Kleinstprojekte 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Land Schleswig-Holstein stellt den AktivRegionen über die GAK - (Gemein-
schaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz) Mittel eine zusätzliche gänzliche 
neue Fördermöglichkeit zur Verfügung. Es sollen erstmals Kleinstprojekte gefördert 
werden. Dieser neue Förderzweig kann von den AktivRegionen aufgegriffen werden. 
Es besteht jedoch keine Verpflichtung. Aus diesem Grunde fand im Juli 2019 eine 
erste Abfrage durch die AktivRegion statt, ob derartige Fördermöglichkeiten grund-
sätzlich für 2020 von Interesse sind. Dies hat die Gemeinde Appen bejaht. 
Diese Umfrage ist abgeschlossen. Lediglich 5 Mitgliedsgemeinden in der AktivRegi-
on Pinneberger Marsch und Geest haben kein Interesse an einer Förderung von 
Kleinstprojekten. Die übrigen Gemeinden können sich grundsätzlich eine derartige 
Förderung vorstellen. Deshalb hat die AktivRegion weitere Informationen samt der 
Bitte um Beschlussfassung in den gemeindlichen Gremien zu den Kleinstprojekten 
herausgegeben. 
 
Demnach stellt sich das Förderprogramm wie folgt dar. Bei den Kleinstprojekten dür-
fen die förderfähigen Gesamtkosten (Bruttokosten) maximal 20.000 € betragen. Hie-
rauf kann jedoch nur ein maximaler Zuschuss in Höhe von 80 % gewährt werden. 
Dieser Zuschuss setzt sich aus 90 % GAK-Fördermitteln und 10 % Eigenmitteln der 
LAG AktivRegion zusammen. Insgesamt können über die AktivRegion Pinneberger 
Marsch und Geest im Jahre 2020 und 2021 jeweils 200.000 € für Kleinstprojekte zur 
Verfügung gestellt werden. Diese 200.000 € resultieren aus 180.000 € GAK-Mitteln 
und 20.000 € Eigenmitteln der AktivRegion. Die Entscheidung über die Förderfähig-
keit eines Kleinstprojektes obliegt den AktivRegionen. Es wird keine Entscheidung 
beim LLUR, wie ansonsten üblich, getroffen. Es wird zudem kein Bescheid erteilt. Die 
Förderung erfolgt durch einen Vertrag mit der AktivRegion. Bei dieser Förderung ist 
jedoch entscheidend, dass sowohl die Antragstellung, die Vertragsschließung, die 
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Durchführung der Maßnahme und die Abrechnung der Maßnahme im gleichen Ka-
lenderjahr stattfindet. Sollte dies nicht möglich sein, entfällt eine Förderung. 
 
Um die vorgeschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % bei diesen 
Regionalbudgets zu ermöglichen, muss die AktivRegion eine weitere Umlage erhe-
ben. 
 
Die Mittel können nach Nummer 4.0 bis 9.0 GAK-Fördergrundsatz ILE verwendet 
werden für: 
4.0 Dorfentwicklung, 
5.0 dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen, 
6.0 Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des ländlichen Raumes, 
7.0 Breitbandversorgung ländlicher Räume 
8.0 Kleinstunternehmen der Grundversorgung, 
9.0 Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen. 
Die Regionalmanager der AktivRegion werden bei der Projektfindung und entspre-
chenden Einsortierung in den o.g. Katalog behilflich sein.   
 
 
 
Finanzierung: 
Derzeit geht die AktivRegion Pinneberger Marsch und Geest von einer Beteiligung in 
Höhe von 0,74 € pro Einwohner aus. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 
3.563,15 € für die Gemeinde Appen. Diese zusätzliche Umlage dient dazu, die vor-
geschriebene Beteiligung der AktivRegion in Höhe von 10 % an dem Zuschuss er-
bringen zu können. 
 
Die entsprechenden Mittel sind in die Haushalte 2020 und 2021 einzustellen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Förderung erfolgt projektweise für die angemeldeten Kleinstprojekte. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umweltausschuss empfiehlt / Der Bauausschuss empfiehlt / Der Finanzaus-
schuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, an den Regionalbudgets der 
AktivRegion für die Jahre 2020 und 2021 teilzunehmen und die notwendige finanziel-
le Beteiligung im Wege einer zusätzlichen Umlage in den jeweiligen Haushalten be-
reitzustellen.    
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Hans-Joachim Banaschak 
      (Bürgermeister) 
 
 



 
 





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1436/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 22.10.2019 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 711-070 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

 

Anpassung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2020 
 
Sachverhalt: 
Zum 1. Januar 2019 erfolgte die letzte Anpassung der Schmutzwassergebühren für 
die Gemeinde Appen. 
Die jetzige Gebührenkalkulation hat ergeben, dass für das Jahr 2020 die Gebüh-
rensätze für die Grundgebühren erhöht werden müssen. Die Verbrauchsgebühr kann 
dagegen gesenkt werden. 
Besonders im Bereich der Ausgaben mussten die Ansätze 2020 für die bauliche Un-
terhaltung sowie die Abschreibung erhöht werden.  
Im Bereich der baulichen Unterhaltung wird das Haushaltsjahr 2019 deutlich über 
dem Haushaltsansatz abschließen. Dagegen können bei den Abwassergebühren 
Minderausgaben verzeichnet werden. Im Einnahmebereich konnten die veranschlag-
ten Gebühreneinnahmen nicht vollständig erreicht werden. 
Insgesamt kann derzeit davon ausgegangen werden, dass der Unterabschnitt 
„Schmutzwasserbeseitigung“ mit einem Überschuss abschließen wird. Dieser  
voraussichtliche Überschuss ist bereits größtenteils in die Gebührenkalkulation für 
2020 eingeflossen.  
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung sollte auch für diese Gebührenkalkulation nicht von der 
bisherigen Berechnungsart abgewichen werden, da die Kosten, die für die  
Grundgebühr sowie für die Zusatzgebühr zugrunde gelegt werden, genau feststellbar 
sind. 
 
Entsprechend der Kalkulation für 2020 ergibt sich eine Grundgebühr in Höhe von  
5,36 € monatlich je Wohneinheit bzw. 8,04 € monatlich je Grundstücksanschluss. 
Das bedeutet, dass die Grundgebühr zum 1. Januar 2020 um 0,46 € monatlich je 
Wohneinheit bzw. 0,69 € monatlich je Grundstücksanschluss gegenüber dem Jahr 
2019 erhöht werden muss. 
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Weiter ergibt die Kalkulation, dass zur Deckung der entstehenden Kosten eine Zu-
satzgebühr in Höhe von 1,87 € je Kubikmeter Schmutzwasser erforderlich ist. 
Gegenüber dem Jahr 2019 kann die Zusatzgebühr damit um 0,10 € je Kubikmeter 
Schmutzwasser gesenkt werden.  
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind aufgrund der Gebührenkalkulation für 
die Schmutzwassergebühren 2020 in den Haushaltsplan 2020 zur Haushaltsstelle 
70000 110000 eingestellt worden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss nimmt die Gebührenkalkulation für 2020 zur Kenntnis und be-
schließt, die Schmutzwassergebühren ab 1. Januar 2020 wie folgt anzupassen: 
 

1. Die Grundgebühr beträgt je Wohneinheit monatlich  5,36 €, 
mindestens jedoch je Grundstücksanschluss monatlich 8,04 €. 

 
2. Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Schmutzwasser 1,87 €. 

 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Appen ist entsprechend zu än-
dern. 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
Anlagen:  
Gebührenkalkulation 
Übersicht der Gebührensätze ab 2000 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1437/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 22.10.2019 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 9/700-212 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Appen (Beitrags- und 
Gebührensatzung) 
 
Sachverhalt: 
Die Gebührenkalkulation für die Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Appen 
hat ergeben, dass die Grundgebühren zum 1. Januar 2020 erhöht werden müssen, 
die Zusatzgebühr dagegen gesenkt werden kann. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, die ermittelten Gebührensätze zur Kenntnis zu 
nehmen und der Gemeindevertretung zu empfohlen, die beigefügte 2. Änderung der 
Beitrags- und Gebührensatzung zum 1. Januar 2020 zu beschließen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die entsprechenden Benutzungsgebühren sind im Haushaltsplanentwurf für 2020 bei 
der Haushaltsstelle 70000 110000 eingeplant worden. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 2. Nachtragssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Appen (Beitrags- und Gebührensatzung) zu beschließen. 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 2. Nachtragssatzung 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1430/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 27.09.2019 

Bearbeiter: Regina Klüver AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Beschaffung und Betreibung eines Bürgerbusses 
 
Sachverhalt: 
Der Seniorenbeirat Appen beantragt die Einstellung von Mitteln in den Haushalt der 
Gemeinde für das Jahr 2020 für die Beschaffung und Inbetriebnahme eines Bürger-
busses. Der Antrag wird damit begründet, dass die Auswertung einer Fragebogenak-
tion, einer Informationsveranstaltung und einer Vielzahl von Einzelgesprächen einen 
hohen Bedarf ergeben hat. Mit der Beschaffung und Betreibung eines Bürgerbusses 
soll erreicht werden, Seniorinnen und Senioren, die keine andere Beförderungsmög-
lichkeit haben, die Teilhabe am öffentlichen Leben zu erleichtern. Der Seniorenbeirat 
weist darauf hin, dass die Gemeinde Appen über keine Einkaufsmöglichkeiten des 
täglichen Bedarfs verfügt und des Weiteren Fachärzte, Geldautomaten etc. schwer 
erreichbar sind. Ebenso fällt es teilweise schwer, an sonstigen Aktivitäten teilzuneh-
men. Ferner beantragt der Seniorenbeirat Verhandlungen mit der Agentur Landmobil 
zum Vertragsabschluss für ein Beratungsprojekt „Bürgerbus Appen“ aufzunehmen, 
die bisher geleistete Arbeit des Seniorenbeirats bei der weiteren Projektentwicklung 
zu berücksichtigen und den Seniorenbeirat von Beginn an aktiv in die Bürgerbusent-
wicklung einzubeziehen. Der Antrag des Seniorenbeirates sowie die Einladung zu 
einem Informationsgespräch werden Anlage zur Vorlage.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Seniorenbeirat sieht sich nicht in der Lage, ein Durchführungskonzept zu erstel-
len oder die Einsatzplanung und Festlegung der Haltestellen zu übernehmen. Dies 
würde dann der Gemeinde Appen als Träger des Gemeindebusses obliegen. 
Die Vorsitzende hat Kontakt zu der Agentur Landmobile Kontakt aufgenommen und 
einen Termin für das kostenlose Erstgespräch am 12.11.2019 vereinbart. Alles Wei-
tere ist kostenpflichtig.  
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Finanzierung: 
Der Kaufpreis in Höhe von ca. 41.000,00 €, bzw. eine Leasingrate in Höhe von mtl. 
ca. 400,00 € sind in den Haushalt 2020 aufzunehmen oder im Nachtragshaushalt 
2020 zu berücksichtigen. Weiterhin zu berücksichtigen sind ggf. die Kosten für einen 
Komplettservice f. Werkstattarbeiten in Höhe von mtl. rd. 54,00 €, sowie die Kosten 
für Versicherung und Kfz – Steuern. Ferner sind die Kosten für die Begleitung des 
Projektes durch die Agentur Landmobil entstehen. Ein Kostenvoranschlag wurde 
vom Seniorenbeirat erbeten.  
 
Fördermittel durch Dritte:  In Schleswig-Holstein gibt es derzeit noch keine För-
dermittel für Bürgerbusse.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales / der Finanzausschuss emp-
fiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Beschaffung und Betreibung eines 
Bürgerbusses / einen Bürgerbus nicht zu beschaffen und zu betreiben. 
Die Beschaffung soll durch Erwerb / Leasing erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
     Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag des Seniorenbeirates Appen; Einladung zum Informationsgespräch.  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1424/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 04.09.2019 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Antrag vom Heimatverein Appen und Umgebung auf Bezuschussung zur 
Anschaffung von 2 Laptops, 1 Drucker mit Scanfunktion sowie einer 
Archivierungssoftware 
 
Sachverhalt: 
 
Der Heimatverein Appen und Umgebung hat den als Anlage beigefügten Antrag ein-
gereicht. Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden. 
 
Es wird ein Zuschuss in Höhe von bis zu 3.000 Euro für die Anschaffung von 2 Lap-
tops, einem Drucker mit Scanfunktion sowie einer Archivierungssoftware beantragt. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2020 vorgesehen werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Heimatverein Appen und 
Umgebung einen Zuschuss in Höhe von insgesamt ________ Euro für die Anschaf-
fung von 2 Laptops, 1 Drucker mit Scanfunktion sowie einer Archivierungssoftware 
zu gewähren.  
 
Ein entsprechender Verwendungsnachweis ist nach der Anschaffung vorzulegen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag vom Heimatverein Appen und Umgebung  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1438/2019/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 23.10.2019 

Bearbeiter: Regina Klüver AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 28.11.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 10.12.2019 öffentlich 

 

Antrag des Etzer Bundes auf Gewährung eines Zuschusses anlässlich 
seines 100jährigen Vereinsjubiläums 
 
Sachverhalt:  
Der Etzer Bund feiert im Jahr 2020 sein 100jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Ju-
biläums sind mehrere Veranstaltungen geplant, die nur teilweise aus Eintrittsgeldern 
finanziert werden können. Laut Beschluss des Vorstandes des Etzer Bundes bean-
tragt der Verein daher die Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 3.000,00 €.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Im Falle  der Gewährung eines Zuschusses wäre dieser im Nachtragshaushalt zu 
erfassen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales/ der Finanzausschuss emp-
fiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Etzer Bund einen Zuschuss in Höhe 
von 3.000,00 € / von …………… € zu gewähren/ nicht zu gewähren.  
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__________________ 
     Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag des Etzer Bundes  
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